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inzwischen serienreif; die bisherigen Plastikräder kamen nämlich 
aus China unter unbekannten Arbeitsbedingungen.

Fairphone hat einen Audit-Bericht über ihren neuen Fertigungs-
betrieb Hi-P in China veröffentlicht, den man so zusammenfas-
sen könnte: Das Übliche, aber nichts Übles, insbesondere ähn-
lich dem vorherigen Kontraktfertiger. Fairphone hält zudem an 
der Absicht fest, Fairtrade-zertifiziertes Gold in ihre Smartpho-
nes zu bringen, genauer: Komponentenhersteller sollen eine 
ausgleichende Menge Fairtrade-Gold anschaffen und dem kon-
ventionellen Gold zufügen, um dann die Mischung zu verarbei-
ten. Wir kennen das vom Einspeisen von Ökostrom in die an-
sonsten konventionellen Netze.

In China treten die ArbeiterInnen zunehmend für bessere Ar-
beitsbedingungen ein, auch ohne ernst zu nehmende Gewerk-
schaft, selbst Samsungs Installateure organisieren sich im eher 
Streik-unfreudigen Südkorea. Ich bin überzeugt, dass das ein 
wichtiger Faktor hin zu faireren Geräten ist, und ich wünschte, 
wir könnten dies unterstützen. Aber vielleicht sollten wir bei uns 
selbst anfangen und zum Beispiel die richtigen EU-PolitikerIn-
nen wählen.

Sebastian Jekutsch ist Sprecher der AG Faire Computer des FIfF. 
Wer sich für die Quellen oder das Thema überhaupt interessiert 
kann gerne Kontakt aufnehmen per sj@fiff.de. 

Humanistische Union – Pressemitteilung

Entwicklung von Kampfdrohnen

Ein faules Osterei der Rüstungsministerin

2. April 2015 – Die jüngste Erklärung von Bundesministerin 
von der Leyen, Deutschland werde gemeinsam mit Frankreich 
und Italien eine kampffähige Drohne entwickeln, bezeichnete 
der Vorsitzende der Humanistischen Union, Werner Koep-Kers-
tin, als „ein faules Osterei, das Bundesministerin von der Leyen 
unter Missachtung der ethischen Problematik unbemannter 
Kampfdrohnen präsentiert hat.“

Die Humanistische Union lehnt die Anschaffung und den Einsatz 
von Kampfdrohnen ab, denn:

• Die Hemmschwelle zum Einsatz von Gewalt sinkt, wenn 
Waffen eingesetzt werden können, ohne das Leben eigener 
Soldaten zu riskieren.

• Die Automatisierung und Verselbständigung von Kampf-
drohnen und anderen Waffensystemen ist absehbar, da 
Computer Informationen wesentlich schneller verarbeiten 
können als Menschen. Am Ende werden Entscheidungen 
über Leben und Tod an Computer abgegeben, den Krieg 
führen Roboter. Es droht der Kontrollverlust über die Krieg-
führung.

• Die Zahl der zivilen Opfer von Drohneneinsätzen, sog. 
„Kollateralschäden“, ist – wie sich am Beispiel von US-
Drohnen in Pakistan u. a. nachweisen lässt – erschreckend 
hoch; Kampfdrohnen sind nicht die Präzisionswaffen, als die 
sie ausgegeben werden.

Es sei zudem eine Illusion, wenn Bundesministerin von der Leyen 
meine, das Parlament könne jederzeit den zukünftigen Einsatz 
von Kampfdrohnen einhegen, erklärte Koep-Kerstin.

Mit großer Sorge betrachtet die Humanistische Union die zuneh-
mende Aufweichung des sogenannten Parlamentsvorbehaltes, 
den das Bundesverfassungsgericht seinerzeit für Auslandsein-

sätze geltend gemacht hatte. Demnach ist die Bundesregie-
rung verpflichtet, „für einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte die 
grundsätzlich vorherige Zustimmung des Deutschen Bundesta-
ges einzuholen“. Inzwischen mehren sich Stimmen, die den Par-
lamentsvorbehalt grundsätzlich problematisieren hinsichtlich der 
Effizienz von Entscheidungen und damit verbunden der Bünd-
nisfähigkeit Deutschlands. Mit Bedauern wird konstatiert, dass 
Deutschland und die Niederlande zu den Ländern gehören, de-
ren Regierungen auf Billigung des Parlaments bei der Entschei-
dung über bewaffnete Auslandseinsätze ihrer Streitkräfte ange-
wiesen sind.

Die Art und Weise, wie der Deutsche Bundestag die inzwischen 
mehr als fünfzig Anträge der jeweiligen Bundesregierungen für 
bewaffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr noch stets gebil-
ligt hat – beispielsweise bei den Afghanistan-Mandaten – kann 
realistisch nur als „Genehmigungs-Automatik“ beschrieben 
werden. Der Parlamentsvorbehalt bietet „keine Sicherheit dafür, 
dass die deutschen Streitkräfte strikt nach Maßgabe der Vorga-
ben des Grundgesetzes und der UNO-Charta verwendet wer-
den“, erklärte der Verfassungsrechtler Prof. Martin Kutscha, zu-
gleich Vorstandsmitglied der Humanistischen Union.

Wenn jetzt die Erwartung geäußert wird, Bundesministerin von 
der Leyen könne nun – nach einer Serie von Rüstungsbeschaf-
fungs-Skandalen ihrer Vorgänger – beweisen, wie man effek-
tiv und kostengünstig Großprojekte wie die Kampfdrohne be-
wältige, so ist dies der falsche Maßstab. „Von der Leyen sollte 
sich eher die Forderung der fünf Friedensforschungsinstitute im 
jährlichen Friedensgutachten zu eigen machen und für die welt-
weite völkerrechtliche Ächtung von Kampfdrohnen plädieren 
und sich zumindest für die dringend notwendige Rüstungskon-
trolle bei diesen Waffensystemen einsetzen“, meinte der HU-
Vorsitzende.
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